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(54) Bezeichnung: Zahntechnisches Implantatsystem

(57) Zusammenfassung: Bekannt ist ein zahntechnisches
Implantatsystem (20), umfassend einen Implantatkörper (30)
zur unlösbaren Einbringung in den Kiefer (14) eines Pati-
enten, einen Befestigungsabschnitt (54), der mittels einer
Schraubverbindung (70) mit dem Implantatkörper (30) ver-
bindbar ist und eine Suprakonstruktion (52), die zumindest
den überwiegenden Teil einer Außenfläche mindestens ei-
nes Zahns bildet.
Es wird vorgeschlagen, dass der Befestigungsabschnitt (54)
und die Suprakonstruktion (52) als einstückiges Bauteil (50)
aus gleichem Material ausgebildet sind.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein zahntechnisches Im-
plantatsystem umfassend einen Implantatkörper zur
unlösbaren Einbringung in den Kiefer eines Pati-
enten, einen Befestigungsabschnitt, der mittels ei-
ner Schraubverbindung mit dem Implantatkörper ver-
bindbar ist und eine Suprakonstruktion, die zumin-
dest den überwiegenden Teil einer Außenfläche min-
destens eines Zahns bildet. Die Erfindung betrifft dar-
über hinaus ein Bauteil eines solchen Implantatsys-
tems sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses Bau-
teils und ein Verfahren zur Montage des genannten
Implantatsystems.

[0002] Gattungsgemäß zahntechnische Implantat-
systeme sind aus dem Stand der Technik allgemein
bekannt. Sie umfassen den genannten Implantatkör-
per, der das eigentliche Implantat darstellt und be-
stimmungsgemäß in den Kieferknochen eines Pati-
enten eingesetzt wird, um dort festzuwachsen. Sol-
che Implantatkörper weisen bei gattungsgemäßen
Implantatsystemen sowie auch bei erfindungsgemä-
ßen Implantatsystemen vorzugsweise eine etwa zy-
lindrische Form, ggf. mit einem Außengewinde, auf.

[0003] Bekannte gattungsgemäße Implantatsyste-
me verfügen darüber hinaus über einen Befesti-
gungsabschnitt, der mittels einer Schraubverbindung
mit dem zu diesem Zeitpunkt bereits im Kiefer be-
findlichen Implantatkörper verbunden wird. An diesen
Befestigungsabschnitt, der häufig auch als Abutment
bezeichnet wird, schließt sich eine Suprakonstruktion
an, die den eigentlichen Zahn bzw. Zahnersatz dar-
stellt.

[0004] Bei den bekannten gattungsgemäßen Im-
plantatsystemen sind der Befestigungsabschnitt und
die Suprakonstruktion üblicherweise aus verschiede-
nen Materialien. Der Befestigungsabschnitt ist zu-
meist aus Titan oder einem anderen biokompatiblen
Metall gefertigt, während die Suprakonstruktion aus
Kunststoff oder Keramik besteht. Die Verbindung zwi-
schen dem Befestigungsabschnitt und dem Implan-
tatkörper erfolgt im Zuge des Einsetzens mittels der
genannten Schraubverbindung. Der Befestigungsab-
schnitt, der dann mit dem Implantatkörper fest ver-
bunden ist, weist bei bekannten gattungsgemäßen
Implantatsystemen eine Anbringungsfläche auf, an
der die Suprakonstruktion befestigt wird, wobei dies
üblicherweise über eine Klebverbindung / Zement-
verbindung erfolgt.

[0005] Wenngleich die bekannten gattungsgemä-
ßen zahntechnischen Implantatsysteme bereits eine
große Verbreitung gefunden haben, weisen sie doch
Nachteile auf. So hat sich insbesondere gezeigt, dass
der Zement bzw. Klebstoff, der zur Verbindung des

Abutments und der Suprakonstruktion Verwendung
findet, Periimplantitis, also Knochenrückgang im Be-
reich des Implantatkörpers, begünstigen kann. Auch
sind die bisher verwendeten Implantatsysteme ver-
gleichsweise teuer und aufwendig in der Verwen-
dung, da der behandelnde Arzt die Suprakonstruktion
nach Einbringung des Befestigungsabschnitts noch
an diesem mittels der genannten Klebverbindung be-
festigen muss.

Aufgabe und Lösung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, die bei gat-
tungsgemäßen Zahnimplantatsystemen bekannten
Nachteile zu vermindern.

[0007] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erzielt,
dass der Befestigungsabschnitt und die Suprakon-
struktion als einstückiges Bauteil aus gleichem Mate-
rial ausgebildet sind.

[0008] Bei einem erfindungsgemäßen Implantatsys-
tem werden somit nicht mehr nacheinander zwei Bau-
teile, nämlich eine separate Suprakonstruktion und
ein separater Befestigungsabschnitt (Abutment) mit
dem Implantatkörper verbunden, sondern nur noch
das genannte einstückige Bauteil. Dieses wird über
eine Schraubverbindung mit dem Implantatkörper
verbunden.

[0009] Hierfür ist das einstückige Bauteil vorzugs-
weise mit einem Verschraubungsschacht versehen,
der sich von der Suprakonstruktion in den Befesti-
gungsabschnitt erstreckt. Die Befestigungsschraube
ist in diesem Verschraubungskanal derart angepasst,
dass sie durch diesen nicht vollständig hindurchrut-
schen kann. Zumindest abschnittsweise ist der Ver-
schraubungskanal so geformt, dass der Schrauben-
kopf nicht hindurch passt.

[0010] Das einstückige Bauteil, welches den Befes-
tigungsabschnitt und die Suprakonstruktion bildet, ist
vorzugsweise als Frästeil hergestellt. Die Genauig-
keit der im Dentalbereich verwendeten Fräsmaschi-
nen ist ausreichend hoch, um die hierfür erforderliche
Präzision zur Verfügung zu stellen. Durch die Fräsbe-
arbeitung kann auch bereits der genannte Verschrau-
bungsschacht in das Bauteil eingebracht werden. Die
Herstellung des einstückigen Bauteils als Frästeil ist
nicht alternativlos. So können beispielsweise auch
generative Verfahren wie 3D-Druck und SLM (Selec-
tive Laser Melting) Anwendung finden.

[0011] Da das einstückige Bauteil im Bereich der Su-
prakonstruktion zumindest abschnittsweise die Au-
ßenfläche des Zahns bildet, sollte es aus einem in
etwa der Farbe von Zähnen entsprechenden Materi-
al gefertigt sein. Vorzugsweise bildet die Suprakon-
struktion, die durch das einstückige Bauteil gebildet
wird, alle Oberflächen des Zahn mit Ausnahme des
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Zugangs zum Verschraubungsschacht. Als Material
für das einstückige Bauteil bieten sich die im Den-
talbereich üblichen Keramikwerkstoffe an. Insbeson-
dere von Vorteil sind Oxidkeramiken, wobei Zirkon-
oxid als Material bevorzugt wird. Die genannten Ke-
ramiken bieten Materialeigenschaften im Hinblick ins-
besondere auf Härte und Bruchfestigkeit, die sowohl
dem Bestimmungszweck als Zahnersatz als auch der
Tatsache Rechnung tragen, dass das einstückige
Bauteil auch durch die Befestigung am Implantatkör-
per mechanisch belastet wird. Grundsätzlich sind je-
doch auch Kunststoffe verwendbar.

[0012] Der genannte Verschraubungsschacht ist
nach dem Befestigen des Befestigungsabschnitts
des einstückigen Bauteils mit einem Füllmaterial zu
verschließen. Hierfür eignen sich die im Dentalbe-
reich üblichen Kompositwerkstoffe, wie beispielswei-
se im Dentalbereich übliche Kunststoffwerkstoffe, die
im Mund des Patienten aushärten. Derartige Kunst-
stoffe sind als Füllungs-, Reparatur- und Verblend-
kunststoffe bekannt. Im Falle, dass nach Einsetzen
des Implantatsystems in den Mund eines Patienten
Zugang zur Befestigungsschraube erforderlich ist, ist
es in der Regel möglich, das verwendete Material un-
schwer wieder zu entfernen.

[0013] Die Befestigung des einstückigen Bauteils
am Implantatkörper erfolgt vorzugsweise ausschließ-
lich über die genannte Schraubverbindung. Die Be-
festigungsschraube stellt somit das einzige Befesti-
gungsmittel dar, welches einer Trennung des einstü-
ckigen Bauteils vom Implantatkörper entgegenwirkt.
Somit kann die Verwendung eines Klebstoffs oder
Dentalzements vollständig vermieden werden.

[0014] Der einstückige Körper, der den Befesti-
gungsabschnitt umfasst, und der Implantatkörper
sind vorzugsweise derart aufeinander abgestimmt,
dass sie durch Ansetzen aneinander und zunächst
unabhängig von der Verschraubung formschlüssig
einer rotativen Relativbewegung entgegenwirken.
Sie können hierzu beispielsweise korrespondierende
Sechskantabschnitte oder anderweitig von der Kreis-
form abweichende Abschnitte aufweisen, die einen
einer solchen Relativbewegung entgegenwirkenden
Formschluss verursachen. Diese der Drehsicherung
dienenden Abschnitte können zylindrisch sein, sind
vorzugsweise jedoch pyramidenabschnittsförmig und
korrespondierend zueinander männlich und weiblich
geformt

[0015] Bei dem Implantatkörper handelt es sich vor-
zugsweise um einen solchen, der bestimmungsge-
mäß nicht selbst Abschnitte aufweist, die über das
Zahnfleisch des Patienten hinaus in den Mundraum
ragen. Stattdessen erstreckt sich der Implantatkörper
zum überwiegenden Teil bestimmungsgemäß im Kie-
ferknochen des Patienten und ragt über diesen nur

geringfügig bis in das Zahnfleisch des Patienten hin-
ein.

[0016] Die Erfindung betrifft neben dem zahntechni-
schen Implantatsystem als Ganzem auch das bereits
genannte und beschriebene einstückige Bauteil, wel-
ches den Befestigungsabschnitt und die Suprakon-
struktion in sich vereinigt. Dieses weist vorzugsweise
in der bereits beschriebenen Art und Weise den ge-
nannten Verschraubungsschacht auf.

[0017] Von der Erfindung umfasst ist ebenfalls ein
Verfahren zur Herstellung eines Befestigungsab-
schnitts und einer Suprakonstruktion, bei dem der
Befestigungsabschnitt und die Suprakonstruktion als
einstückiges Bauteil hergestellt werden. Hierbei ist
unter Einstückigkeit zu verstehen, dass der späte-
re Befestigungsabschnitt und die spätere Suprakon-
struktion bereits im Stadium der Urformung, also bei-
spielsweise bei der Herstellung eines Keramikroh-
lings miteinander verbunden sind.

[0018] Als zweckmäßigste Herstellungsvariante wird
die Herstellung mittels Fräsbearbeitung angesehen.
Weiterhin wird es als vorteilhaft angesehen, wenn
das genannte einstückige Bauteil aus einer vorzugs-
weise endgesinterten Keramik, insbesondere einer
Oxidkeramik und insbesondere vorzugsweise aus
Zirkonoxid, hergestellt wird.

[0019] Die erfindungsgemäße Montage des Implan-
tatsystems erfolgt, indem das genannte einstücki-
ge Bauteil mit Befestigungsabschnitt und Suprakon-
struktion mittels einer Schraubverbindung mit dem
Implantatkörper verbunden wird und anschließend
der genannte Verschraubungsschacht mittels eines
zahntechnischen Füllmaterials verschlossen wird.

[0020] Detaillierte Beschreibung eines Ausführungs-
beispiels Weitere Vorteile und Aspekte der Erfindung
ergeben sich außer aus den Ansprüchen auch aus
der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels, welches anhand der Figur er-
läutert wird.

[0021] Die Figur zeigt ein erfindungsgemäßes zahn-
technisches Implantatsystem 20 im bereits im Kie-
fer eines Patienten eingesetzten Zustand. In der Fi-
gur ist ein Schnitt durch den Kiefer 10 des Patienten
dargestellt, wobei durch verschiedene Füllstrukturen
der Kieferknochen 14 und das ihn umhüllende Zahn-
fleisch 12 verdeutlicht werden.

[0022] Das in den Kiefer des Patienten eingesetz-
te Zahnimplantatsystem 20 verfügt über einen Im-
plantatkörper 30. Dieser Implantatkörper ist gegen-
über den aus dem Stand der Technik bekannten Im-
plantatkörpern nicht in wesentlichen Aspekten geän-
dert. Er weist eine in etwa zylindrische Grundform
auf und verfügt an seiner Außenseite über eine Ge-
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windestruktur 32, die der Einbringung und dem Ver-
wachsen mit dem Kieferknochen dient. Ausgehend
von seiner oberen Stirnseite erstreckt sich ein Gewin-
deschacht 34 in den Implantatkörper hinein. In die-
sem ist ein Innengewinde 36 vorgesehen. Am stirn-
seitigen Eingang des Gewindekanals 34 ist eine koni-
sche Vertiefung 38 (weiblich) vorgesehen, die in der
Figur nicht entnehmbarer Weise unrund ausgestaltet
ist, beispielsweise indem sie die Form eines sechs-
seitigen Pyramidenabschnitts aufweist.

[0023] Am Implantatkörper 30 ist ein Bauteil 50 be-
festigt, welches sowohl eine Suprakonstruktion 52 als
auch einen Befestigungsabschnitt 54 umfasst. Die
Suprakonstruktion 52 bildet den überwiegenden Teil
der über das Zahnfleisch 14 hinausragenden Flä-
chen des Zahnersatzes. Der Befestigungsabschnitt
54, der sich einstückig an die Suprakonstruktion 52
anschließt, erstreckt sich durch das Zahnfleisch hin-
durch bis zum Implantatkörper 30. Korrespondierend
mit dem Implantatkörper 30 weist auch der Befesti-
gungsabschnitt 54 eine konische und beispielsweise
pyramidenabschnittsförmige Außenstruktur 56 auf,
die anders als die konische Vertiefung 38 männlich
ausgebildet ist. Vorzugsweise ist auch sie überein-
stimmend mit der konischen Vertiefung 38 mit einer
von der rotationssymmetrischen Form abweichenden
und vorzugsweise pyramidenabschnittsförmigen Au-
ßenform versehen, so dass das auf den Implantatkör-
per 30 aufgesetzte Bauteil 50 hierdurch formschlüs-
sig drehgesichert ist. Alternativ zur darstellten Gestal-
tung kann der Formschluss auch durch eine männ-
liche Gestaltung am Implantatkörper 30 sowie eine
weibliche Gestaltung in Form einer Vertiefung am
Bauteil 50 realisiert sein.

[0024] Die vollständige Befestigung des Bauteils 50
erfolgt mittels einer Schraube 70. Diese ist durch
einen Verschraubungsschacht 58 des Bauteils 52
hindurch gesteckt, wobei durch eine Verjüngung 60
am unteren Ende des Verschraubungsschachtes 58
die Schraube 70 daran gehindert ist, durch den
Verschraubungskanal vollständig hindurch gleiten zu
können. Die Schraube 70 ist in das Innengewinde
36 eingeschraubt und sorgt für einen festen und auf-
grund der Strukturen 38, 56 auch drehgesicherten
Halt des Bauteils 52 am Implantatkörper 30.

[0025] Der Verschraubungsschacht 58 ist zur Bil-
dung einer einheitlichen Außenfläche mit einer den-
talen Füllmasse 80, insbesondere aus Kunststoff, ge-
füllt. Sollte es später erforderlich werden, Zugang zur
Schraube 70 zu erlangen, beispielsweise um diese
festzuziehen, so kann das Füllmaterial 80 leicht wie-
der entfernt werden.

[0026] Das gezeigte Implantatsystem mit dem Im-
plantatkörper 30, der im wesentlichen der Gestal-
tung bereits bekannter Implantatkörper entspricht,
und dem einstückigen und vorzugsweise per Fräs-

bearbeitung aus Zirkonoxid hergestellten Bauteil 50,
welches den Befestigungsabschnitt 54 und die Su-
prakonstruktion 52 in sich vereint, stellt eine kosten-
günstige Ausgestaltung eines Implantatsystems dar.
Außerdem entfällt die Notwendigkeit, Komponenten
des Implantatsystems durch Klebstoff oder Dentalze-
ment miteinander zu verbinden, so dass der Aufwand
zur Versorgung des Patienten mit einem zahntechni-
schen Implantatsystem reduziert und die Gefahr von
postoperativen Komplikationen verringert wird.

Patentansprüche

1.  Zahntechnisches Implantatsystem (20), umfas-
send
– einen Implantatkörper (30) zur unlösbaren Einbrin-
gung in den Kiefer (14) eines Patienten,
– einen Befestigungsabschnitt (54), der mittels ei-
ner Schraubverbindung (70) mit dem Implantatkörper
(30) verbindbar ist und
– eine Suprakonstruktion (52), die zumindest den
überwiegenden Teil einer Außenfläche mindestens
eines Zahns bildet,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Befestigungsabschnitt (54) und die Suprakon-
struktion (52) als einstückiges Bauteil (50) aus glei-
chem Material ausgebildet sind.

2.    Zahntechnisches Implantatsystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das ein-
stückige Bauteil (50), welches den Befestigungsab-
schnitt (54) und die Suprakonstruktion (52) bildet, als
Frästeil hergestellt ist.

3.    Zahntechnisches Implantatsystem nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
einstückige Bauteil (50), welches den Befestigungs-
abschnitt (54) und die Suprakonstruktion (52) bildet,
aus einer Keramik, insbesondere einer Oxidkeramik,
insbesondere vorzugsweise aus Zirkonoxid besteht.

4.  Zahntechnisches Implantatsystem nach einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im einstückigen Bauteil (50) ein Ver-
schraubungsschacht (58) vorgesehen ist, der mit ei-
nem zahntechnischen Füllmaterial (80) endseitig ver-
schlossen ist.

5.  Zahntechnisches Implantatsystem nach einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigung des einstückigen Bauteils
(50) am Implantatkörper (30) ausschließlich über die
Schraubverbindung (70) erfolgt.

6.  Zahntechnisches Implantatsystem nach einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Implantatkörper (30) dafür ausgebildet
ist, nicht durch das Zahnfleisch (12) des Patienten bis
in den Mundraum zu ragen.
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7.   Einstückiges Bauteil (50) für ein Implantatsys-
tem (20) nach einem der Ansprüche, welches
– einen Befestigungsabschnitt (54), der mittels einer
Schraubverbindung (70) mit einem Implantatkörper
(30) verbindbar ist, und
– eine Suprakonstruktion (52), die zumindest den
überwiegenden Teil einer Außenfläche mindestens
eines Zahn bildet,
umfasst.

8.  Einstückiges Bauteil nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass im einstückigen Bauteil (50)
ein Verschraubungsschacht (58) vorgesehen ist, in
welchem eine Anlagefläche (60) für die zur Ver-
schraubung vorgesehen Schraube (70) vorgesehen
ist.

9.  Verfahren zur Herstellung eines Befestigungs-
abschnitts (54) eines Implantatsystems und einer Su-
prakonstruktion (52) des Implantatsystems, dadurch
gekennzeichnet, dass der Befestigungsabschnitt (54)
und die Suprakonstruktion (52) als einstückiges Bau-
teil (50) hergestellt werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das einstückige Bauteil (50) durch
Fräsbearbeitung hergestellt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das einstückige Bauteil (50)
aus einer Keramik, insbesondere einer Oxidkeramik,
insbesondere vorzugsweise aus Zirkonoxid herge-
stellt wird.

12.    Verfahren zur Montage eines Implantatsys-
tems, dadurch gekennzeichnet, dass ein einstücki-
ges Bauteil (50), welches einen Befestigungsab-
schnitt (54) und eine Suprakonstruktion (52) umfasst,
mittels einer Schraubverbindung (70) mit einem Im-
plantatkörper (30) verbunden wird und anschließend
ein für Schraubverbindung (70) vorgesehener Ver-
schraubungsschacht (58) mittels einer zahntechni-
schen Füllmaterials (80) verschlossen wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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